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. 678. Oels, den«21. September 1915.

fing Vaterland

starben den Heldentvd:

. der Unteroffizier Robert Roßbuud aus Gr. Weigelsdorf
vom Res.-Juf.-§1ieg Nr 220 (11. Komp.)
Richard Frische aus Ntshe Vom Res.-Jnf.-Reg. Nr 230
(1. Komp.)
Karl Vagusche aus Jackschöuau vom siies.-Juf.-Reg. Nr. 230
(1. Koiup.)
der Unteroffizier Willi Schmidt aus Oels vom Res.-Jus-
Reg Nr. 230 (2. Koinp.)

"Gustab Masche-l aus. Netsche vom Res.-Jäg.-Bat. Nr. 1
(4. Konip.)
Paul Ernst aus
(5. Komp.)
Vizefeldwebel Reinhold Hiitter ausxReuhof vom
Jus-Reg. Nr. 23 (11. Komp.)

wurden schwer verwundet:
Hermaun Reim aus Raake vom Res.-Jnf.-::Reg. Nr. 229
(10. Komp.)
August Biittner aus
(6. Komp.)
Leutnant d. R. Bruuo Thiel aus
Reg Nr. 230 (3 Komp)
Max Kiewiti aus Sacrau vom Res.--Jäg.--.Bat Nr.1(4 Komp.)
Herniann Gahse aus Kl. Ellguth vom Gren.-Reg. Nr. 11
(7. Komp)

Ludwigsdorf vom Greu.-Reg. Nr. 6

Laudwehr-

Juliusburg vom Jnf..-Reg. Nr. 51

Oels vom Res.-Jus-

. Leutnant d. Res. Hans Winkelmann aus Oels vom Res.-
Jnf.-Reg. Nr. 217 (1. Komp.)

. Heinrich Wehlinga aus Wilhelminenort vom Res.-Inf-
Reg Nr. 2300(6. Komp.)
Gefr. August Pielis aus Ober Ellguth vom Res.-Jnf..-Reg
Nr. 230(7. Komp)
Richard Grund aus Zessel vom Res:-«Jnf.-Reg Nr. 230
(12. Komp)
Ernst Hubrich aus Schönau vom Ref.-Jnf.-Reg. Nr. 235
(8. K.omp)
Robert Jurzyk aus Bernstadt Vom Res--Jnf-Reg. Nr. 252
(6. Komp.)
Unteroffipzier Alois Wisniowski aus Gr.
Landwehr-Jnf.-Reg. Nr. 51 (8. Komp.)
Paul Hoffmann aus Bernstadt vonpi Landwehr-Juf.-Reg.
Nr. 57 (12. Komp.)

Zöllnig vom  
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Hermaun Spiegel aus Ludwigsdorf vom Res.-Jus-Reg.
JL‘r 228 (1. Komp)

wurden leicht verwundet:
Gefr. Paul Fromm aus Laugeuhof vom Res.-Jus.-Reg.
Nr. 21 (1. Komp.)
Gefr. Wilhelm Schlesinger aus Oels vom Res.-Jus.-Reg.
Nr. 229 (11. Komp.)
Paul Stellmach aus Gr. Ellguth von der Piouier-Komp.·
Nr. 20:)
Johann Geruoth aus Sacrau Dom Gren-Reg Nr.11
(.1 Komp)
Reiuhold Hantke aus
Nr 46 (8. Komp.)

Weigelsdorf Vom Res.-Jnf.-Reg.

Gefr. Gustav-ClJogt aus Gr Weigelsdorf vom Jus.-Reg
5711:62’7. Koiup.)
Fritz Jäclel aus Rathe vom Res.-Jnf.-Reg. Nr. 2?0
(2. Komp.)
Unterofsisizier Fritz Langner aus Bernstadt vom Res.-Jus-
ch Nr. M( KompJ
Paul Horn aus Laubsky vom Res»-Jr.-ifsReg Nr. 230
(4. Komp.)
Willi Huudt aus Oels vom Ilies.-Jäg.-Bat. Nr. 1 (1. Komp.)
Richard Trupke aus Gutwohue vom E)i"es.-Jäg.-Bat. Nr.,1·
(2. Komp.)
Gustav Melzer aus Raake vom Garde-Jäg.-Bat. (2. Komp.)
Paul Teja aus Schützendorf vom §lies.-Jnf.-Reg. Nr. 230

. (0. KAan
aus Sacrau vom Res.-Jnf-Reg.

Nr.

Bruno Schuhmacher
Nr. 230 (l.2. Komp.)
Julius Kabus aus Prietzen
(9. Komp.)
Karl Krause aus Netsche vom Jnf.-Reg. Nr. 352 (9. Komp.)
Rudolf Jiinsch aus Peuke vom Res.-Jnf.-Reg. Nr. 352
no. Komp.)
Unteroffizier Fritz Basler aus Langenhof vom Res.-Jus-
Reg Nr 352 (12. Ko.uips
Oskar Stock aus Gr. Graben vom Res.-Jnf.-Reg. Nr. 352
(12. Komp.)
Robert Sturm aus Leuchten vom Res.-Jnf.-Reg Nr. 352
(12. Komp.)
Paul sQ‘ecf aus Schleibitz vom Landwehr-Jnf.-Reg Nr. 51
(8. Komp)
Gustav Baselt aus Peuke vom Landwehr-Jnf.-Reg. Nr. 57
(5. Komp.)
Leutnant d. R. Walter Bergmann aus Oels vom Res.-
Juf.-Reg. Nr. 226 (3. Komp.)
Ernst Julius Scholz aus Strehlitz vom Res.-Jus-Regt.
Nr. 267 (2. Komp.)
Fritz Wolf aus Rathe vom Res.-Jnf.-Reg. Nr. 267 (2. Komp)
Richard Bindig aus Sacrau vom Gren--Reg. Nr. 10
(5. Komp.)

Tvom Jnf.-Reg. 352
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Nr. 679. Oels, den 15. September 1915.
Seine Majestät der Kaiser und König haben Allerhöchst

sich bereit erklärt, in denjenigen Fällen, wo bei dem 8. lebenden
Sohne eine Allerhöchste Patenstetle nicht erbeten worden ist,
eine Patenstelle bei dem 9. oder einem weiteren Sohne zu
übernehmen und aus Allerhöchst Ihrer Schatulle ein Gnaden-
geschenk zu bewilligen.

Nr. 680. Breslau, Den 24. September 1914.

Anordnung.
Für die Dauer des Krieges wird die Abhaltung der in

den Kreisen Oels, Militsch, Groß slBartenberg, Namslau und
Trebnitz alljährlich am 1. Oktober stattfindenden Gesinde-
vermietungsiage —- sogenannte Mutzelinärkte —- untersagt.

In den Städten Oels, Militsch, Groß Wartenberg, Namslau
und Trebnitz sind die Kornbranntwein ausfchänkenden Gast-
ivirtschasten am 30. 9. unb 1.10. von 5 llhr abends bis
8 Uhr morgens geschtossen zu hatten.

Der stellvertretende Kommandierende General.
gez. von Bacmeister,·
General der Jnfanterie.

Oels, den 2. September 1915.
Die Ortsbehörden haben die Anordnung in ortsüblicher

Weise bekannt zu machen.
Dem ländlichen Gesinde ist es also untersagt, am 1. Ok-

tober die Städte des Kreises und die daran stoßenden Dörfer
zum Zwecke des Vermietens zu betreten. Die Befolgung der
Anordnung wird von Polizeibeamten kontrolliert werben.

Nr. 681. Oels, den 15. September 1915.

Betrifft Viehzwischenziihlung am 1. Oktober 1915.
Auf Beschluß des Bundesrates findet am 1. Oktober 1915

im Deutschen Reiche ein-.- Viehzwischenzählung statt. Sie er-
streckt fich auf Pferde, Rinovieh, Schafe. Schweine, Ziegen
und Feder-vieh. ‘

Die Ergebnisse der Viehzählungen dienen lediglich den
Zwecken der Staats- und Gemeindeverwaltung und der För-
derung wissenschaftlicher und gemeinnütziger Aufgaben, wie
Hebung der Viehzucht. Jnsbesondere soll dadurch ein Einblick
in die Fleischmengen gewonnen werben, die durch die heimische
Viehzucht für die Volksernährung verfügbar werben.

Die unter der Bevölkerung immer wieder auftretende irr-
tüniliche Annahme, daß die Viehzwischenzählung zu irgend-
welchen steuerlichen Zwecken erfolgt, ist unzutreffend.

Die Zählung dient nur zu amtlichen statistischen Zwecken,
aber nicht zu Steuerzwecken.

Die Ausführung der Viehzwischenzählung ist Sache der
Gemeindebehörden In den Städten mit Königlicher Polizei-
verwaltung ist die Ausführung der Zwischenzählung von dem
Magistrate oder Oberbürgermeisteramte und der Polizeibehörde
gemeinschaftlich zu bewirken.

Die dazu erforderliche Anzahl Von Formularen gehen.den
Magisträten sowie Gemeinde- und Gutsvorstehern des Kreises
Oels mittelst Briefumschlages zu.

Es sind dies: ·
1. Die Zählbezirkslisten für die Zähler C,
2. die Gemeindeliste E.
Durch örtliche Bekanntmachungen sind die Ortseinwohner

rechtzeitig von der Viehzwischenzähluiig am 1. Oktober 1915
in Kenntnis zu setzen; dabei ist auf § 4 der Bundesrats-
verordnung vom 26. August 1915:

»Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund dieser
Verordnung aufgefordert wird, nicht erstattet oder wissent-
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark bestraft; auch kann Vieh, dessen
Vorhandensein verschwiegen worden ist, im Urteil »für
dem Staate verfallen“ erklärt werden«

hinzuweisen.
Wie bei früheren Zählungen, so wird es voraussichtlich

auch diesmal gelingen, Personen zu gewinnen, bie sich dem
Zählgeschäfte ohne Anspruch auf eine Vergütung unterziehen.
Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, die Staats- und Gemeinde-
beamten des dortigen Bezirks, insbesondere die Lehrer. zur
Beteiligung an der Zählung anzuregen. Bergütungen können
den Zählern aus der Staatskasse nicht gewährt werden. Die
Gemeinden und Gutsbezirke, denen die örtliche Ausführung  

der Zählung obliegt, werben Daher bie Annahme von Zählern
gegen Bezahlung zu vermeiden haben, sofern sie die Kosten
der Bezahlung nicht selbst zu übernehmen bereit sind. Sollte
infolge der Ginberufungen zum Heeresdienst es in einzelnen
Gemeinden unmöglich sein. Zähler zu gewinnen, so empfiehlt
es sich, geeignete weibliche Personen mit dem Zählgeschäfte zu
betrauen.

Die Einteilung der Gemeinden in Zählbezirke muß sofort,
ebenso die Annahme der Zähler oder Zählerinnen erfolgen.
Auf der ersten Seite der Zählbezirksliste ist von der Gemeinde-
behörde usw. der Umfang, die Nummer des Zählbezirkes und
die Anzahl der Blätter genau zu bezeichnen.

Die Gemeindebehörde oder der Zählungsausschuß hat die
von dem Zähler zurückgelieferte Zählbezirksliste alsbald genau
zu prüfen und etwaige Mängel auf Grund mündlich, soweit
nötig, an Ort und Stelle einzuziehender Erkundigungen zu
beseitigen. Besonders ist zu beachten, daß die (Einträge auch
in den zutreffenden Spalten stehen. Nachdem dies geschehen,
sind die Zählbezirkslisten zu beglaubigen.

Auf Grund der Zählbeziikslisten ift von der Gemeinde-
behörde oder dem Zählungsausschusse die Gemeindeliste, die
auch für unbewohnte Gutsbezirke auszusertigen ist, in drei
Stücken herzustellen; dabei sind die für die Zähler wegen An-
fertigung der Zählbezirksliste unter B 2, 10 unb 11 (oergl.
Forniular C) getroffenen Anordnungen genau zu beachten.
Zwei Stück der Gemeindeliften sind mit der Reinschrift der
Zählbezirksliften sind mir bis zum 3. Oktober unter Brief-
umschlag einzureichen. Die dritte Gemeindeliste verbleibt bei
der Gemeindebehörde.

Im übrigen dürfte das Vorgehen bei der Viehzählung
schon aus den Vorfahren bekannt fein. Auf der Rückseite eines
jeden Zählformulars sind Anordnungen, sowohl für den Zähler
als auch die Gemeindebehörden abgedruckt, auf welche ich be-
sonders bezug nehme.

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß die ordnungs-
mäßig ausgefüllten Zähipapiere mir bis

3. Oktober d. Js.
pünktlich einzureichen sind.

Nr. 682. Oels, den 20. September 1915.
Da bei der großen Ausdehnung des Kreises eine einheits

liche Festsetzung der Lebensmittelpreise, welche den Verhält-
nissen in allen Kreisteilen gerecht wird, nicht angängig ist,
wird die HöchstpreissFestfetzung vom 20. August und 3. d.
Mis. für Butter-, Eier und Milch hiermit aufgehoben Auf
die Stadt Oels erstreckt sich diese Verfügung nicht, da für oen
Stadtbezirk der Magistrat zuständig ist«

Nr. 683. Oels, den 16. September 1915.
Nachdem die Maul- und Klauenfeuche unter dein Vieh-

bestande des Dominiunis Ober Buchivald erloschen und die Des-
infektion vorschriftsinäßig ausgeführt worden ist, werden die über
das gesperrte Gehöft verhängten Sperrmaßregeln vom 16. D. Mts.
ab aufgehoben.

Nr. 684. Berlin, den 26. März 1915.
Vorschriften

betreffend den Ausschank und Verkauf von Branntwein
oder Spiritus.

I.
Bekanntmachung, betreffend den Ausschank und Verkauf

von Branntwein oder Spiritus, vom 26. März 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 bes Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327)
folgende Verordnung erlassen:

‘ 1
Die Landeszentralbehörde oder die von ihr bezeichnete

Behörde kann den Ausschank und den Verkauf von Brannt-
wein oder Spiritus ganz oder teilweise verbieten oder be-
schränken; sie kann auch Bestimmungen über die Größe und
Beschaffenheit der zum Ausschank oder zum Verkaufe dienen-
den Gefäße und Flaschen erlassen und Mindestpreise vor-
schreiben.

2.
§ .

Ausschanks und Verkaufsräumlichkeiten, die ausschließlich
dem Ausfchank oder Berkaufe von Branntwein oder Spiritus



231

bienen, müssen in Zeiten, in denen der Ausschank oder der
Verkauf auf Grund des § 1 verboten ist, geschlossen gehalten
werden. Räumlichkeiten, die vorzugsweise diesem Ausschank
oder Verkaufe dienen, können durch Anordnung der Polizei-
behörde für die Zeiten eines Verbots geschlossen werden.

3
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark wird bestraft, wer der Vorschrift im
§ 2 Satz 1 oder den auf Grund der §§ 1, 2 erlassenen Be-
stimmungen zuwiderhandelt.

§ 4.
Zeigen sich Inhaber oder Betriebsleiter von Betriebs-

oder Verkaufsräumlichkeiten in Befolgung der Pflichten un-
zuverlässig, die ihnen durch diese Verordnung und die dazu er-
lassenen Bestimmungen auferlegt sind, so kann die Polizei-
behörde die Geschäfte schließen und die Vorräte einziehen.

5
Gegen Verfügungen der Pdlizeibehörde (§§ 2, 4) ist Be-

schwerde zulässig, sie hat keine ausschiebende Wirkung. Ueber
die Beschwerde entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig.

6
Die Landeszentralbehörde bestimmt, wer als Polizei-

behörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.
7

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer-
krafttretens.

Der Stellvertreter des Reichskanzler-.
Delbrück. «

Breslau, den 10. September 1915.
II

Anordnung.
Auf Grund des § 1 der Bundesratsverordnung, betreffend

den Ausschank und Verkauf von Branntwein oder Spiritus,
vom 26. März 1915 (Reichsgesetzblatt Seite 183) in Ver-
bindung mit der allgemeinen Verfügung des Herrn Ministers
des Innern vom 7. April 1915 (Regierungs-Amtsblatt Seite 150)
orbne ich im Einvernehmen mit dem Herrn stellvertretenden
kommandierenden General des VI. Armeekorps und der Kom-
mandantur der Festung Glatz für den Regierungsbezirk Bres-
Iau mit Ausnahme des Gebiets der Festung Breslau hiermit
folgendes an:

§ 1.
Der Ausschank von Branntwein oder Spiritus ist gänzlich

verboten an allen Sonntagen unb den gesetzlichen Feiertagen
sowie an bem ihnen folgenden Tage bis 1 Uhr nachmittags
und von 1 Uhr nachmittags ab an dem vorhergehenden Tage.

An den hiernach für den Ausschank noch freigegebenen
Tagen wird der Ausschank von Branntwein oder Spiritus
auf die Zeit von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags
beschränkt.

Ein Ausscheink aus Automaten ist untersagt.
2

Ausgenommen von dem Verbot des § 1 ist der Aus-
schank feiner Spirituosen in Gesäßen von höchstens 1/4o Liter
zum Mindestpreis von 20 Pf. und der Ausschank von Grogg
in Gefäßen von höchstens ‘/s Liter zum Mindestpreise von
40 Pf.

§ 3.
Der Ausschank von Branntwein oder Spiritus ist nur

zum sofortigen Genuß auf der Stelle und nur gegen Bar-
zahlung gestattet.

Angetrunkenen Personen darf er überhaupt nicht ver-
schänkt werden.

§ 4.
Der Verkauf von Branntwein odernicht vergälltem Spiritus

im Kleinhandel (also in Mengen von weniger als 1/2 Anker
= 17,175 Liter) in offenen oder geschlossenen Gefäßen, soweit
er nach § 133 ber Reichs-Gewerbeordnung erlaubnispflichtig
ist, ist verboten. -

Der Verkauf von 1/2 Anker übersteigenden Mengen zum
gemeinsamen Bezuge durch mehrere Personen zum Zwecke
ihres Einzelkonsums ist gleichfalls untersagt.

Ausnahmen von dieser Vorschrift können für Erntearbeiter
vom Landrat, in den Stadtkreisen Brieg und Schweidnitz von
den Polizeiverwaltungen auf Grund besonderer Bescheinigung
zugelassen werben.  

Ausgenommen von dem Verbot des Kleinhandels ist der
Verkauf zu gewerblichen Zwecken des Käufers und im un-
mittelbaren Versande an im Felde stehenden Kriegsteilnehmer
und der Kleinhandel mit seinen Spirituosen in geschlossenen
Flaschen nicht unter 3/8 Liter, und zwar zum Mindestpreise
von 3 Mark für das Liter.

Auch in Apotheken darf zu Heilzweeken Branntwein oder
Spiritus im Handverkauf nicht billiger als zu 3 Mark für das
Liter, wenn auch in kleineren Mengen, abgegeben werben.

5
Als Branntwein oder Spiritus im Sinne dieser Anordnung

gelten alle Flüssigkeiten, welche durch Gährung oder Destillation
aus Pflanzenstoffen gewonnen werden und aus Wasser und
Alkohol bestehen, ·owie die zum Trinkgenuß bestimmten Flüssig-
keiten, welche daraus hergestellt und hiermit in einem Maße,
das den zur Haltbarmachung des Getränks notwendigen Sprü-
zusatz übersteigt, gemischt werben, insbesondere auch Liköre,
Kognak, Grogg.

 

§ 6.
Bei der Preisfestsetzung nach §§ 2 Und 4 ist es verboten,

durch einen dem Käufer gewährten Rabatt oder durch Aus-
bedingung eines höheren Rückkaufspreises als 10 Pfennig für
das Gefäß oder auf sonstige Weise die Mindestpreisfestsetzung
zu umgehen. Die Gewährung eines Rabatts an den Käufer
ist überhaupt unzulässig.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen und
die auf Grund derselben erlassenen Anordnungen unterliegen
der Bestrafung nach Maßgabe des § 3 der Bundesrats-
verordnung vom 26. März 1315 (siehe oben I).

' 8b .
Alle entgegengestehenden Verordnungen der Zivilbehörden

treten für die Geltungsdauer der Bundesratsverordnung vom
26. März 1915 außer Kraft.

Für den Kreis Waldenburg bleiben die weitergehenden
Bestimmungen der Kreispolizeiverordnung vom 12. September
1907 in Kraft. q

9.d
Vorstehende Anordnung tritt am 20. September 1915 in

Kraft, mit welchem Zeitpunkt der Herr stellvertretende komman-
dierende General des VI. Armeekorps und die Kommandantur

in Glatz ihre bisher gültigen Anordnungen über den gleichen
Gegenstand aufheben werden.

Der Regierungsvräfident.
Freiherr von Tschammer.

Nr. 685. Oels, den 16. September 1915.
An Abänderung meiner Kreisblattverfügung vom 14. Juni

d. Js. setze ich den Höchstpreis für den Kleinverkauf in der
Stadt Bernstadt bis auf weiteres wie folgt fest:

für amerikanisches Schmalz pro Pfund 2,10 Mk.
Für die übrigen Lebensmittel bleiben die bisherigen

Höchstpreise weiter bestehen.
Diese Anordnung tritt am 17. d. Mis. in Kraft.

Nr. 686. Berlin, 26. August 1915.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Hülfenfrüchten.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327)
folgende Verordnung erlassen-

§ 1
Erbsen, Bohnen und Linsen (Hülsenfrüchte) dürfen nur

durch die Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H. in Berlin ab-
gefetzt werden.

Diese Vorschrift gilt nicht
1. für Ackerbohnen, Sojabohnen, Erbsenschalen und -kleie

(§ 1 A unb B der Bekanntmachung über den Verkehr
mit Kraftfuttermitteln vom 28. Juni 1915 [Reichs-
Gesetzbl. S. 399]);

2. für die Lieferung von Hülfenfrüchten an Natural-
berechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter, die
diese kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn zu bean-
spruchen haben;
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· für Hütsenfrüchte, die von Unternehmern landwirtschaft-
licher Betriebe oder von Händlern mit Saatgut für
Saatzwecke geliefert werden, soweit die Unternehmer
oder die Händler sich nachweislich in den letzten zwei
Jahren mit dem Verkanfe von Hülsenfrüchten zu Saat-
zwecken befaszt haben- Der Nachweis ist durch eine
behördlirh beglaubigte Bescheinigung zn erbringen. Die
Landeszentralbehörden bestimmen, wer für Aus-
stellung dieser Bescheinigungen zuständig ift;*)

4. für frisches Gemüse und für eingemachte Hülsenfrüchte
in geschlossenen Behältnissen (Konserven);

5. für Hülsensrüchte, solange sie sich im Gemenge mit
anderer Frucht befinden ;

6. für Hülsenfrüchte, die im Eigentume der Heeresver-
waltung oder der Marineverwaltung stehen;

7. für Hülsenfrüchte, die von der Zentral-Eintaufsgesellschaft
zur Abgabe an Verbraucher weitergegeben sind.

Besitzer von Hülfenfrüchten dürfen aus ihren Vorräten ins-
gesamt l Doppelzentner von jeder Art ohne Vermittlung der
Zentral-Einkaussgesellschast absetzen. ·

- c)

Wer Erbsen, Bohnen oder Linsen gedroschen oder un-
gedroschen mit Beginn des 1. Oktober 1915 in Gewahrsam
hat, ist verpflichtet, die vorhandenen Mengen getrennt nach
Arten und-Eigentümern unter Nennung der Eigentümer den
von der Landeszentralbehörde zn bestimmenden Stellen anzu-
zeigen. Die Anzeige ist bis zum 5. Oktober 1915 zu erstatten. An-
zeigen über Mengen, die sich mit Beginn des 1. Oktober 1915
unterwegs befinden, sind unverziiglich nach dem Empfange von
dem Empfänger zu erstatten. Geht der Gewahrsam an den
angezeigten Mengen nach Erstattung der Anzeige auf einen
anderen über, so hat der Anzeigepflichtige binnen einer Woche
den Verbleib der Mengen anzuzeigen

Die Stellen, denen die Anzeigen zu erstatten sind, haben
die Anzeigen unverzüglich an die Zentral-Einkaufsgesellschaft
weiterzugeben

Jn der Anzeige ist anzugeben, welche Mengen nach ä 1
Abs. 2 Nr. 3 und nach § 5 Abs· 2 beansprucht werben.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf die im § 1
Abs. 2 unter Sir. 1, 2, 4 bis 7 ausgeführten Arten und Mengen;
ferner sind nicht anzuzeigen Mengen unter 1 Doppelzentner von
jeder Art.

§ 3
Werden Hülsenfrüchte im Gemenge (ä 1 Abs. 2 Nr. 5)

nachträglich "ausgesondert, so unterliegen sie der Anzeigepflicht
nach Maßgabe des §.2-. Die Anzeige ist binnen 3 Tagen
nach der Aussonderung zu erstatten.

§ 4
Die Besitzer von Hülsenfrüchten, die nach § 1 nur durch

die Zentral-Einkaufsgesellschaft abgesetzt werden dürfen, haben
für Aufbewahrung und pflegliche Behandlung derselben zu
sorgen. Sie dürfen ihre Vorräte nur mit Zustimmung der
Zentral-Einkaussgesellschaft verarbeiten. Sie haben dieser auf
Erfordern Auskunft zu geben, Proben gegen Erstattung der
Fortokosten einzusenden oder Besichtigung der Frucht zu ge-
tatten.

Die zuständige Behörde kann aus Antrag der Zentral-
Einkaufsgesellschast anordnen, daß die Frucht von dem Besitzer
mit den Mitteln seines landwirtschaftlichen Betriebs binnen
einer bestimmten Frist ausgedroschen wird. Kommt der Ver-
pflichtete dem Verlangen nicht nach, so kann die zuständige Be-
hörde auf Antrag der Zentral-Einkaufsgesellschaft das Aus-
dreschen auf dessen Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen.
Der Verpflichtete hat die Vornahme in seinen Wirtschaftsräumen
und mit den Mitteln seines Betriebs zu gestatten.

§ 5
Die Besitzer von Hülsenfrüchten haben die Vorräte, soweit

diese nach § 1 nur durch die Zentral-Einkaufsgesellschaft ab-
gesetzt werden dürfen, der Zentral-Einkaufsgesellschaft auf Ver-
langen käuflich zu überlassen und auf Abruf zu verladen. Sie

*) Landräte.  

können ihrerseits verlangen, daß die Zentral-Einkaufsgesellschaft
diese Vorräte käuflich übernimmt, und eine Frist zur Abnahme
setzen, die mindestens vier Wochen betragen muß. Nach Ablauf
der Frist erlischt die Absatzpflicht nach H 1.

Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für die Hüllen-
früchte, die der Besitzer in seinem landwirtschaftlichen Betriebe
zur nächsten Bestellung nötig hat oder deren er zu seiner Er-
nährung oder zur Ernährung der Angehörigen seiner Wirtschaft
einschließlich des Gesindes bedarf. Den Angehörigen der Wirt-
schaft stehen gleich äliaturalberechtigte insbesondere Altenteiler
und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Hülsenfrüchte zu beanspruchen haben. »

Die näheren Bestimmungen über die Lieferung und Ab-
nahme erläszt der Stieichskanzler

Die Zentral-Einkanfsgesellschast hat dem Verkäufer für die
abgenommenen Mengen einen angemessenen Uebernahmepreis
zu zahlen. "

Der Uebernahmepreis darf nicht übersteigen
bei Erbsen (50 Mark für den Doppelzentner,
bei Bohnen 70 Mark » » »
bei Linsen 75 Mark » » »

Die Uebernahmepreise gelten für Lieferung ohne Sack.
Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr
bis zu 1 Mark für die Tonne berechnet werben. Werden die
Säcke nicht binnen einem Monat nach der Lieferung zurück-
gegeben, so darf die Leihgebühr dann um 25 Pfennig für die
Woche bis zum Höchstbetrage von 2 Mark erhöht werden,
Werden die Säcke mit verkauft, so darf der Preis für den Sack
nicht mehr als 80 Pfennig und für den Sack, der 75 Kilo-
grannn oder mehr hält, nicht mehr als 1 Mark 20 Pfennig
betragen. Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den
Sackpreis ändern. Bei Rückkan der Säcke darf der Unterschied
zwischen dem tserkauf nnd Rückkaufspreise den Satz der Sack-
leihgebühr nicht übersteigen

Die Uebernalnnepreise umfassen die Kosten der deförderung
bis zur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten des
Einladens daselbst.

§ 7
Jst der Verkäuser mit dem von derZentral-Einkaufsgesellschaft

gebotenen Preise nicht einverstanden, so setzt die zuständige
höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie be-
stimmt darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu
tragen hat. Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht aus die end-
gültige Festsetzung des Uebernahmepreises zu liefern, die Zentral-
Einkaufsgesellschaft hat vorläufig den von ihr für angemessen
erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so wird das
Eigentum auf Antrag der Zentral-Einkaufsgesellschaft durch
Anordnung der zuständigen Behörde auf die Zentral-Einkaufs-
gesellschaft oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete
Person übertragen Die Anordnung ift an den Eigentümer zu
richten. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem
Eigentümer zugeht.

Neben dem Uebernahmepreise kann für die Aufbewahrung
bei längerer Dauer eine angemessene Vergütung gezahlt werden,
deren Höhe die höhere Verwaltungsbehörde des Aufbewahrungs-
orts endgültig festsetzt.

Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über
alle Streitigkeiten, die sich zwischen den Beteiligten aus der
Aufforderung zum Dreschen oder zur käuflichen Ueberlassung
sowie aus der Ueberlassung ergeFen

Die Zentral-Einkaussgesellschaft darf die übernommenen
Hülsenfrüchte nur an die Heeres- und Marineverwaltung, an
Kommunalverbünde oder an die vom Reichskanzler bestimmten
Stellen abgeben.

Der Reichskanzler kann die Bedingungen und Preiie be-
stimmen. zu denen die Zentral-Einkaufsgesellschaft die von ihr
übernommenen Mengen zu verteilen und abzugeben hat«
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§ 10
Wer Hiilsenfrüchte zu Saatzwecken abgibt, darf die im

§ 6 festgesetzten Uebernahmepreise, wenn er das Saatgut selbst
gezogen hat, um höchstens fünf vom Hundert wenn er Weiter-
verkäufer ist, um höchstens zehn vom Hundert überschreiten

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Aus-
führungsbestimmungen. Sie bestimmen namentlich, wer als
höhere Verwaltungsbehörde als zuständige Behörde und als
Kommumilverband im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§ 12
Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung Ausnahmen gestatten.
§ 18

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fiiiifzehenlansend Mark wird bestraft:

l. wer dem § l zuwider Hülfenfrüchte in anderer Weise
» als durch die ZentrakEinkaufsgesellschaft absetzt;

‘2. wer die ihm nach §§ 2 oder 3 obliegenden Anzeigen
nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wer wissenlich
unrichtige oder imvollständige Angaben macht;
wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleg-
lichen Behandlung (ä 4 Abs. 1) zuwiderhandelt;

4. wer die als Saatgut freigelassenen Hülsenfrüchte (ä 1
Abs. 2 Nr. 3) ohne Zustimmung der Zentral-Einkaufs-
gesellschaft zu anderen als Saatzivecken absetzt oder
verwendet;

5. wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen
Ausführungsbestimninngen zuwiderhandelt;

(3. wer die ihm gemäß § 10 vorgeschriebenen Preise nicht
innehält

A
.
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§ 14
Diese Verordnung tritt mit dein Tage der Verkündung in

Kraft Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer-
krafttretens

' Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.
Oels, den 20. September 1915.

Vorstehendes wird hiermit veröffentlicht Von den Aus-
führungsvorschristen ist folgendes von allgemeiner Bedeutung:

Zu § 1: Die Absatzpflicht nach der Verordnung gilt für
inländisrhe und ausländische Hülsenfrüchte, die zur menschlichen
Ernährung-« geeignet sind.

Die gemäß Nr. 8 erforderlichen Bescheinignngen sind von
den Landräten auszustellen

Um keine allzu starke Stockung in der Versorgung der Be-
völkerung eintreten zu lassen, darf jeder Besitzer von Hüllen-
früchten aus seinen Borräten einen Doppelzentner von jeder
Art frei verkaufen.

Zu § 2: Die Zentral-Einkaufsgenossenschaft m. b. H. in
Berlin wird den Landräten mit möglichster Beschleunigung An-
zeigeforniulare zur Verteilung zugehen lassen. Die Anzeige-
formulare sind rechtzeitig zu verteilen. Nötigenfalls sind die
Anzeigepflichiigen durch Bekaiintmachung darüber aufzuklären,
wo sie Anzeigeformulare erhalten können.

Spätestens am 5. Oktober sind die aus-gefüllten Anzeige-
sorinulare den Gemeinde- und Gutsvorständen einzuliefern. Jn
den Landkreisen sind die Anzeigen gesammelt binnen zwei Tagen
an die Landratsäniter abzusenden.

Zu § 5: Die Zentral-Einkaufsgesellschaft wird in allen
Landesteilen Auskäufer bestellen und deren Namen bekanntgeben. .
Landwirte, die ihre Erzeugnisse abzustoßen wünschen, haben sich
mit Angeboten an bie Auskäufer der Zentral-Einkaufsgesellschaft
zu wenden. Diese wird bemüht fein, auch in der Zwischenzeit
bis zur Erstattung der Anzeigen verkaufsfertige Ware abzu-?
nehmen. -

Vorräte, die zur Ernährung der Angehörigen der eigenen
Wirtschaft gebraucht werden, sind unabhängig von ihrer Menge
der Absatzpflicht nicht unterworfen.

Anzeigeformulare werden den Ortsbehörden in nächster
Zeit zugehen. Die ausgefüllten Formulare sind bis zum 8. Ok-
tober einzusenden. ._____..  

Nr. 687. · » f Oele-, den 17. September 1915.
Unter-· Hinweis auf die im Kreisblatt 1912 —- Seite 64 —

veröffentlichte Polizeiverordnung, betreffend die Körung von
Zuchtbullen. bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß
die diesiährigen allgemeinen Körtermine voraussichtlich in der
zweiten Hüfte des Monats Oktober stattfinden werben.

Mit Bezug auf § 1 des Gesetzes vom 19. August 1897, Kreis-
blatt pro 1898 (Seite 1-28) und auf § 2 der oben erwähnten
Po·li«-3eiverordiiung vom 23. Februar 1912 fordere ich die Ge-
meindevorstände auf, mir die Zahl der in der Gemeinde Vor-
handenen Kühe nnd deckfähigen Rinde-r bis zum 5. Oktober
d. Es. anzuzeiaen und die Bullen, die zum Decken fremder
Kühe benutzt werden sollen, bei mir zur Körung anzumelden
unter gleicher Angabe, ob und für welche Bullen Gehöftskörung
beantragt wird. Hierzu bemerke ich, daß für Gehöftskörung
neben den ordentlichen Körkosten eine Gebühr von 5 Mark für
jeden Volleii erhaben wird.

Die Gemeindevorsiände haben die sBullenbeiiher darauf hin-
zuweisen, nach tllibglichkeit solche Bitllen anzumelden, die
zur Rasse des schwatzt-untenNiederuiigsviehes Und
des· roten und rotbunten schlesischen Landoiehes
g e h ö re n. »

Ich mache wieder darauf aufmerksam, daß sowohl der,
welcher einen nicht angekörten Bullen zum Decken fremder Kühe
hergibt, als auch der, welcher seine Kühe von einem nicht in
seinem Eigentum befindlichen unangekörten Bullen decken läßt,
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder eventl. mit Haft bestraft
wird (ä 17 der Polizeiverordnung).

Die 1Bullen, die zur Körung gestellt werden, sind der Kör-
kommission am Musterungsorie, mit Nasenring versehen, vor-
anführen.

Die Musterungsorte und Körtermine werden rechtzeitig im
Kreisblatt bekannt gemacht werben.

. Schließlich weise ich die Bulleiibebesitzer unter Bezugnahme
auf meine Kreisblattveifügung vom 5. Oktober 1908 —- Seite 165
— noch besonders darauf hin, daß sämtliche (alw auch die erst
nach dem im Oktober und November v. Js. stattgefundenen
ordentlichen Körtermine vorgenommenen) Ankörungen mit Ende
Oktober d. Js. ihre Gültigkeit verlieren. Jeder, der nach dem
31. Oktober er. einen nicht erneut angekörten Vullen fremde
Kühe m). decken läßt, macht sich strafbar.

Nr. 688. Oels, den 21. September 1915.
Die Verwertung von Eicheln, Bucheln, Roßkastanien,
Linden-,Ahornfrüchten und getrockneten Vogelbeeren
als Vieh- und Hühner-futter sowie zur Oelbereituiig.

Der Preußische Landwirtschaftsminister gibt folgendes
bekannt:

Um die Bestände an Viehfutter und Pflanzenölen zu ver-
mehren, erscheint es geboten, die Früchte der Lanbholzbäume zu
sammeln, zumal die letzteren in diesem Jahre vielfach guten
Fruchtansatz zeigen. Die Beteiligung der Schulkinder bei der
Arbeit des Sammelus dürfte die Bestrebungen wesentlich fördern.·
Jn Betracht kommen in erster Linie die Früchte der Eiche, der
Buche und der Roßkastanie, außerdem die Samen der Linde
und· des Ahorn.

Die Zusammensetzung der Früchte der drei erstgenannten
Baumarten und die der Buchelkuchen ist folgende:

Eiweiß- stärkemehl-
artige Fett artige
Stoffe Stoffe

. a. frische Früchte:

1) Eichel . . . . . . . . 2,2 0/0 2,0 o/o 35 0/0
2) Buchel (geschält) . 24,0 0/0 21s0 o/czy 40 "/o
3) Roßkastanie . 5,0 °/0 2.3 0/0 42 0/0

b. getrocknete Früchte und Vuchelkuchem
1) Eichel (geschält) . . . . . 5,6 o/o 4,1%, 70 0/0
2) Buchelkuchen (bon geschältem

Samen) " . . . . . . 37,0 0/0 7,5 O/0 30 O/o
3) Roßkaftanie. . . . 7,7 U/0 6,1 O/O 67 0/0
Die Verwertung der Eicheln und Bucheln als Bie futter

kann erfolgen durch den Eintrieb von Schweinen und chafen
in den masttragenden Wald oder durch Verfüttern im Stall.

Bei der Stallfütterung können frische Eicheln in Gaben
von 2-——4 kg für den Kopf und Tag an Rindvieh (Mastvieh),
von 1 kg an Schweine und von l/2 kg an Schafe verabreicht
werben. An Milchvieh und tragende Kühe werden sie jedoch
besser nicht verfüttert.
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Bucheln können in etwa denselben Mengen verfüttert
werden und sind auch für Milchvieh verwendbar. Nur das
Füttern von Bucheln und Buchelkuchen an Pferde, Esel und
Maulesel hat bedenkliche Krankheitserscheinungen zur Folge.

Roßkastanien können frisch an Milch- und Mastvieh in
Gaben bis zu 3 kg, an Pferde bis zu 11,-2 kg, an Schase
und Schweine bis 1/2 kg auf den Kopf und Tag verabreicht
werden.

Die Schalen von Eicheln, Vucheln und Roßkastanien sind
schwer verdaulich; der Erfolg der Fütterung ist daher ein
besserer, wenn die Friichte geschält verfüttert werden. Die
Schalen der Eicheln können nach vorangegangenen: Darren
durch Dreschen, die der Bucheln auf jeder Mahlmühle entfernt
werden.

Besonders zu empfehlen ist das Dämpfen oder Kuchen der
Früchte und ihre Vermischung mit dem übrigen Futter.

Schrot Von lufttrockenen oder gedarrten Eicheln, Bucheln
oder Roszkastanien kann mit der oben schon erwähnten Aus-
nahme für alle Tierarten wie anderes Kraftfutter Verwendung
"nden. "

fI Das Sammeln der Eicheln nnd Bucheln erfolgt in der
Regel nach dem natürlichen Abfall. Nur Bucheln für die
Oelmiihlen sammelt man auch gern vor dem Abfall, indem
man die fruchttragenden Aesie mit nmwickelten Aexten abklopfen
und die Bucheln auf untergebreitete Tücher fallen läßt.

Die schon abgefallenen Früchte werden mit der Hand auf-
gelesen oder durch Zusammenfegen von Laub und Früchten und
nachfolgende Aussonderung der Früchte mittels Anslefens,
Werfens oder Siebens der zusammengefegten Masse gewonnen.
Für alles Sammeln sind tunlichst nur trockene Tage zu
wählen. Auch an diesen sollte das Sammeln erst nach dem
Abtrocknen des Taues beginnen. Das Sammeln von Bucheln,
die der Oelbereitung dienen sollen, muß, soweit es nicht vor
dem Abfall geschieht, möglichst bald nach diesem stattfinden,- weil
ein längeres Liegen der Bucheln im Walde den Geschmack des
Oels beeinträchtigt-

Eicheln und Bucheln müssen trocken und kühl aufbewahrt
werden. Die Aufbewahrung kann erfolgen auf Speicherböden
oder im Freien. Die Aufbewahrung auf Böden ist die beste
und sicherste. Je mehr Waldfeuchtigkeit den Früchten noch an-
haftet, desto niedriger müssen sie geschüttet, desto lustiger muß
der Boden gehalten und desto häufiger müssen die Früchte um-
gestochen werden. Die Früchte dürfen keinesfalls höher als 20
bis 30 cm geschüttet und müssen anfangs und solange sie noch
äußerliche Feuchtigkeit zeigen, täglich ein- bis zweimal, später
alle zwei Wochen einmal umgestochen werden«

Können die Friichte nicht sofort aus dem Wald auf den
Boden gebracht werden oder stehen Böden überhaupt nicht zur
Verfügung, so werden sie am besten im Walde selbst, und zwar
entweder in offenen Gräben oder in Mieten aufbewahrt Die
Gräben sind auf trockenem Grund etwa 2,5 m breit und 30 cm
tief mit senkrechten Wänden anzulegen und erhalten ein 2 m
hohes Strohdach, dessen Giebelseiten nach Bedarf geöffnet und
zugesetzt werden können. Ein um die gan e Anlage herum-
laufender Graben schützt die Früchte vor Mäusen Nasse Früchte
bleiben am besten zunächst auf einem hierfür zugerichteten
Trockenplatz ganz dünn verteilt im Freien und kommen erst in
den Graben, nachdem sie äußerlich gut abgetrocknet sind. Der
Graben darf nicht seiner ganzen Länge nach mit Früchten an-
efüllt werden, damit das Umstechen von einer Seite zur anderen

bequem erfolgen kann. Das Umstechen der Früchte ist im
Graben ebenso zu handhaben wie auf dem Boden.

Auch in Mieten kann man die gehörig abgetrockneten
Früchte einlegen, die Aufbewahrung in offenen Gräben ist aber
1’"icherer. Die Mieten müssen auf trockenem, möglichst durch-
lässi em Boden angelegt werben. Sie erhalten eine Decke von
Sang, Moos oder Stroh, die mit Dunstkanälen zu versehen und
mit zunehmender Kälte zu verstärken ist« Tritt Frost ein, so
wird eine Erddecke aufgebracht Auch hier empfiehlt sich zum
Schutz gegen Mäuse ein Umlaufgraben.

Um die Früchte dauernd haltbar u machen, werden sie
zweckmäßig auf Malzdarren, in Ziegelösem auf dem Mauer-
werke der Dampfkessel, in Backöfen usw. gedörrt. Bucheckern,

  

die für Oelgewinnung bestimmt sind, dürfen höchstens auf
30 Grad E. erhitzt werden, bis sie eine hellbraune Farbe an-
nehmen. Bei Anwendung größerer Wärmegrade wird ihr Wert
für die Oelgewinnung bedeutend herabgemindert.

Die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte Berlin W 35,
Potsdamer Strasze 30, bezahlt für gute Ware in gesunder
Beschaffenheit von mindestens mittlerer Art und Güte lose in
Waggonladungen von 10000 kg (200 Ztr.) frei Waggon ab
Verladestation für 100 kg (2 Ztr.)

für Eicheln lufttrocken (nicht mehr als 40 0/O
Wasser ............... 9 Mk.

für Eicheln gedarrt (nicht mehr als 150/0 Wasser)
und gequetscht ............ 32 Mk.

für Eicheln, ganze, gedörrt (nicht mehr als 15 o/o
Wasser) ............... 34 Mk.

für Eicheln, gedörrt, nicht mehr als 15 0/0
Wasser) und geschält ....... . . . 44 Mk.

für Roßkastanien lufttrocken (nicht mehr als 40 0/0 «
Wasser) . . . . ........... 15 Mk.

für Roßkastanien gedörrt (nicht mehr als 15 O-»
Wasser) nnd gequetscht ......... 28 Mk.

Bucheln werden weitaus am vorteilhaftesten auf Oel ver-
arbeitet.

Die Samen der Linde sind sehr settreich (bis 58 o/o). Wo
die Linde in größeren Beständeu (namentlich als Alleebaum)
auftritt, kann sich das Sammeln der Samen lohnen.

Die Herren Lehrer ersuche ich, die Kinder zu eifrigein
Sammeln anzuregen.

Nr. 689. Oels, den 18. September 1915.
Den Schulvorftänden bringe ich folgende Vorschrift in

Erinnerung:
»Wenn eine im Schulgebiiude selbst wohnhafte Person an

Aussatz, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfiebeu übertrag-
barer Genickstarre fpinnale Kinderlähmung Keuchhuften, Masern,
Mumps, Pest, Poeten, Röteln, Rotz, SJiüeffallfieber, übertragbarer
Ruhr, Scharlach oder Typhus oder unter Erscheinungen erkrankt,
welche den Verdacht von Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber,
Pest, Poeten, Rotz, Rücksallfieber oder Typhus erwecken, so ift
die Schule unverzüglich zu schließen, falls die erkrankte Person
nach dem Gutachten des Kreisarztes weder in ihrer Wohnung
wirksam abgesondert noch in ein Krankenhaus oder einen anderen
geeigneten Unterkunftsraum übergeführt werden kann. Die
Schließnng der Schule steht bei den Volksschulen mir zu. Jch
ersuche, mir die Anzeigen unverzüglich zu erstatten. Auch im
übrigen sind beim Auftreten übertragbarer Krankheiten in Schulen
die Vorschriften der Anweisung vom 9. Juli 1907 (Kreisblatt
Seite 182) zu beachten. « -

Nr. 690. Oels, den 18. September 1915.
Der Mühlenbesitzer Julius Pulst in Nieder Schmollen

beabsichtigt zum Betriebe seiner Mühle in Nieder Schmollen
an Stelle des alten Wasserrades eine liegende Francis-Turbine
einzubauen.

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung für das deutsche Reich
(R.-G.-Bl. von 1900 S. 871 ff.) bringe ich dieses Vorhaben
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis, daß Einwen-
dungen innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei (Exemplaren
oder zu Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf
obiger Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in meinem
Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen habe ich einen Termin auf

Sonnabend, den 9. Oktober 1915,
vormittags 10 Uhr

in meinem Amtszimmer hierselbst anberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade. daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Eröterung der Einwendungen vorgegangen werden wird.

Der Bernheim des Straßennamen.
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Nr. 632.

Vereinbarungen über Hüchftpreise
IOI

inr
Berlin, den 3. Juli "1915.

Sicherpbospbat und Annnoniak-Snperphosphiit.
Die Rohmaterialstelle des Preußischen Landwirtschaftsministeriums gibt folgendes bekannt: _
Es ist zu unserer Kenntnis gekommen, dar von verschiedenen Seiten Supervhosphatenind Ammoniak-Snvernhosphate zu Preisen an-

gebeten werden, welche die zwischen den Vettretern der Düngerindustrie und den landwirtschaftlichen Körperschasten vereinbarten Höchstpreise, die
nachstehend nochmals angegeben werden, ganz erheblich i.iberschreiten.

Nach den getroffenen Abmachungen ist die fernere Lieferung zu versagen, sobald Preise gefordert werden, die über die in der Verein-
barung festgesetzten Preise hinausgehen

Es wird daher ersucht, von allen hierauf bezüglichenVorkommnissen der Rohmaterialstelle des Landwirtschastsministeriums, Berlin W 9,
Leipziger Platz 7, zur weiteren Veranlassung unverzüglich Mitteilung zu machen.

s wurden folgende Verbrauchervreise festgesetzt:
 

 

 

    

/ . (c: , Fjir Ammoniak-
Fur reine »unernhoepbate (zunernbnäbbat

5 : Ei und 4:12
160/0 und · « r ( us- nach Vertäufers
darüber 11—10") "l Wahl

Pommern ............. 241,5 Pf. 253254 Pf. 7,:-!0 Mk. Basis waggonfrei Stettin

Westpreußen ............ List-«- „' 263/4 „ 7,30 „ Basis waggonfrei Danzig oder Nenfahrwasser
. nach Versäuters Wahl

Brandenburg Ost .......... 251l2 » 263,s«"!- » 7,30 ,, frachtfrei Vollbahnstation

Ostpreuszen ............. 253X4 » 27 „ 7,30 „ Basis waggoiisrei Königsberg oder Memel
- nach Vertäusers Wahl

Schlesien, Polen .......... 261/2 „ 273/4, „ 7,35 „ frachtfrei Vollbahnstativn

Das übrige deutsche Gebiet ausschließlich » · ·
Süddeutschlmld · . - - — . ‑ . 26% „ 273/4 » 7,40 » irachtfrei Vollbahnstation

Die Preise verstehen sich sämtlich für los e verladene Ware bei einmaligem Bezug vonniindestens 10000 kg, und zwar für dasleund-
prozent wasserlösliche Phosphorsäure in reinen Superplosvhatem bezw.
unter 10000 kg können auf sämtliche vorstehende Preise 1e 25 Pf- für 50 kg mehr gefordert werden.

für 50 kg in Ammoniak-Superphosvhaten Bei Liefernng von Menaen
Soweit die Ware in Säcken geliefert

werden kann, verstehen sich die vorstehenden Preise brutto für nette, in Werksäcken mit einem Aufschlag von 1e 50 Pf. für 50 kg, in Känfersäcken
nach Vereinbarung _
bisher, die Gewichtsfeststellung nur ans dem Lieferwerk.

Die Probeiiahine erfolgt bei lofer Verladung auf dem Lieferwerk, bei Verladung in Säcken auf der Einpfangsstation wie

Bei Barzahlung ist der übliche Skonto wie bisher zu gewähren.
Ware darf wegen Mindergehalts an Nährstosfen nicht zurückgewiesen werden, es findet vielmehr nur einfache Vergütung des ord-

nungsmäßig nachzuweisenden Mindergehalts statt unter Berücksichtigung der 53min:bebefnmmnngen.
Sollten andere Mischungen Ammoniak-Sauerleosvhat als 5 :8 und 4 : 12 angeboten werden, so muß für die Bewertung der ersteren

die Preisbasis der letzteren dienen; dieselbe beträgt-

Pvnimern
Weftvrenßen ........
Brandenburg Ost
Ottpreuszen .................
Schlesien, Posen. . . .» . . . . . .
das übrige Gebiet, ausschließlich Süddentschland .

zu den sonstigen Bedingungen wie oben angegeben.

ooooooooooooooooo

.........

für das Pfund-old für DUZ Pfund-old
wasserlösliche Stickstoff
Phosphorsäure

. . . . 25 Pf. und 104 Pf.

. . . . 26 „ „ 104‘712 „

. . . . 26 » » 1.04l-«,2 ⸗⸗

261/4 „ » 104 ,,
27 » » 104 »
27 ,, » 105 „

_ Fur Mischdüiiger, die ans Stickstoff vrganischen Ursprungs (nainentlich von Woll- und Filzabfällem Haaren, Ledermehl herrührend)
und watserlöslicher Phosphvrsäure hergestellt sind und unter den verschiedenartigsten Bezeichnungen angebvten werden, sind keinesfalls höhere
Preise, als wie für Ammoniak-Superphosphat, gerechtfertigt; Düngemittel dieser Art werden in gegenwärtiger Zeit häufig den Landwirten zu
übertrieben hohen Preisen angeboten.

Wederholt wird den Landwiiten empfehlen, die Herbstdüngemittel recht frühzeitig zu beziehen.
 

Nr. 693. Oels, den 17. September 1915.
Jch erinnere daran, daß die aus Raps, Rübsen, Hederich

Dotter, Leinsamen und Mohn gewonnenen Oelfrüchte bis zum
1. eines jeden Vierteljahrs bei mir zu melden sind. Außer der
Art und Menge (in kg) ist auch anzugeben, Von wann ab der
Lieferungspflichtige zur Lieferung bereit ist.

Nr. 694. Oels, den 13. September 1915.
« . Betrifft

Lehrgiinge über Obst- und Gemüseverwertnng
dean r

Königlichen Lehranstalt für Obst- und Gartenbau
zu Proskan O.-Schl.

Die außerordentlich große Beteiligung am letzten schlesischen
Kriegsgartenbantage in Liegnitz (29. August) zeigte, wie das
Interesse für die dies-jährige Obst- und Gemüseverwertung all-
gemein verbreitet ist. Wir können ja von einer durchweg
befriedigenden, zum Teil vorzüglichen Obst- und Gemüseernte
in diesem Jahre sprechen, und wir werden gut tun, als vor-
sichtige Menschen den Ueberschnß der nicht in frischem Zustande
zu verbrauchenden Mengen durch zweckmäßige Maßnahmen
in Dauerformen überzuführen.

Obst und Zucker stehen uns in überreichem Maße zur  Verfügung und damit wird es uns möglich fein, große Mengen

von Nahrungsmitteln zu schaffen, die bei der Volksernährung
in dem zweiten Kriegswinter eine bedeutende Rolle spielen
werben.

Die Herstellung von verschiedenen Dauerformen im länd-
lichen, ja auch im städtischen Haushalt ist eine Pflicht der
deutschen Hausfrau

Die noch mangelhaften oder fehlenden Kenntnisse den Jn-
teressenten zu verschaffen, hat sich die Königliche Lehranstalt
für Obst- und Gartenbau in Proskau durch Einrichtung mehrerer
kostenlos er Lehrknrse über Obst- nnd Gemüfeverwertnng zur
Aufgabe gemacht.

Es finden die nachstehenden kostenlosen Knrse statt: Am
5. und 6. Oktober 1915 über Obstweinbereitung für Männer
und Frauen.

Die Lehrgänge beginnen um 9 Uhr vormittags E
Proskan ist von der Eisenbahnstation Oppeln 13 Kilometer

entfernt. Da die Automobil-Omnibusse der Gemeinde Proskau
zum Heeresdienst eingezogen sind, verkehrt nur ein Pferde-
omnibns zwischen Proskau und Oppeln. Er fährt um 81/2 Uhr
vormittags nnd 41/2 nachmittags von dem Kaiserlichen Post-
gebäude in Oppeln nach Proskau. «

Geeignete Unterkünfte bieten die Gasthäuser und Privat-
hänser Proskans.

Weitere Auskünfte erteilt die Direktion-
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Nr. 695. Oels, den 13. September 1915.
Personal-Chronik

Bestätigt: der Freistellenbcsitzer Oswald Jacob als
Geineindevorsteher, der Freistellenbesitzer Julius Scholz I und
der Freistellenbesitzer Karl Ziegert als Schöffen der Gemeinde
Dorf Juliusburg

 

 

Nr. 696. Oels, den 9. September 1915.
Im Berlage der Königlichen Hofbuchbandlung E. S. Mittler

und Sohn in Berlin SW. 68, Kochstraße 68/71, erscheint jetzt
eine
verordnungen über Getreide.

der Bundesrats-

Mehl, Brot, Kar-
und Düngemittel

dritte vervollständigte Ausgabe

toffeln. Fleisch, Zucker,Futter--
zum Preise von 60 Pf.

Der Königliche Landrat.
J V

Rojahn, Regierungsrat

B. Bekanntmachungen anderer Behörden

Gesetzliche Regelung des Verkehrs mit Stroh
in Aussicht.

Dem Vernehmen nach ist eine gesetzliche Regelung des
Verkehrs mit Stroh zu erwarten. Das Strohiist in erster
Linie berufen, bis zu einem gewissen Grade die Lücken aus-
zufüllen, die durch die fehlende Einfuhr von Kraftsutter aus
dem Auslande entstanden sind. Jn jedem Landwirtschafts-
betriebe muß das Stroh mehr als sonst zu Fütterungszwecken
herangezogen werden. Die landwirtschaftliche Versuchsstation
in Göttingen ist damit beschäftigt, bis zu Beginn der Winter-
fütterung ein Verfahren auszuarbeiten und den Landwirten
bekanntzugeben, das eine bessere Ausnutzung des Strohes bei
der Fütterung ermöglicht Aber auch die Strohmengen, Die
Der einzelne Landwirt entbehren kann, müssen zahlreiche und
wichtige Zwecke der Volkswirtschaft erfüllen. Der Strohhäcksel
bildet unter den gegebenen Umständen die Grundlage der
Ration der in stadtischen, industriellen und gewerblichen Be-
trieben tätigen Zugtiere; er wird in weitem Umfang dazu
benutzt, um aus der Nübenmelasse ein transportables Futter
herzustellen. Die Herstellung von Strohmehl hat einen be-
trächtlichen Umfang angenommen, es wird direkt zur Pferde-
fütterung, dann aber auch zur Umwandlung verschiedener
Stoffe, wie Panseninhalt der geschlachteten Wiederkäuer, Blut,

Unter Fortführung unserer Tätigkeit als Kommissionär
für den Kommunalverband des Kreises Oels haben wir
auch den Einst-ruf von

Indu trieger te
für die Gersten-Verwertungs-Gesellschaft m. b. H. in Berlin
übernommen. Wir bitten um bemusterte Angebote von
Eersten aller Art.

Sozietiit der Großen Mühle Oels
Eielsmumskq G Go-

Kaufe Braugerste
gegen Kasse und erbitte bemusterte Offerten.

Paul Breslau III-
Nikolaistadtgrabenstz Fernsprecher 6761.

 

  

 

Kartoffeln usw. in haltbare, versandfähige Ware, verwendet
Schließlich ist eine Fabrikation von Strohkraftfutter in die
Wege geleitet, das in seiner Nährwirkung dem Stärkemehl
gleichwertig ist. Berücksichtigt man noch, daß auch die Heeres-
verwaltung höhere Ansprüche als sonst an den Strohvorrat
stellt, so wird daraus die hohe Bedeutung, die das Stroh in
der heutigen Volkswirtschaft beansprucht, ohne weiteres klar.

Der Strohverbrauch im landwirtschaftlichen Betriebe soll

selbstverständlich durch die gesetzliche Regelung nicht berührt
werben. Für das in den Verkehr kommende Stroh sind aber
Preise in Aussicht genommen, bei denen der Erzeuger seine
Rechnung findet. Eine Regelung des Verkehrs mit Stroh
scheint aber unter den geschilderten Verhältnissen unerläßlich,
da sonst die Gefahr besteht, daß die Spekulation sich dieses
Artikels bemächtigt Nach alledem wird Stroh in der bevor-
stehenden Wirtschaftsperiode einen sehr guten Preis haben,
und es kann den Landwirten nicht dringend genug geraten
werben, alle irgend greifbaren Ersatzstoffe für Streuzwecke zu
verwenden und möglichst viel Stroh für die Fütterung im
eigenen Betriebe und zum Verkauf freizumachen, denn es darf
nicht vergessen werben, daßin den von der Trockenheit des
Vorsommer-s betroffenen Gebieten des Reiches auch die Stroh-
ernte unbefriedigend gewesen ist.

Als Pfleger für den Nachlaß

 

des am 31. Juli 1915 zu Mittel
Mühlatschiitz verstorbenen Frei-
stellenbesitzers August anhrnmm
fordere ich erbberechtigte Per-
onen sowie Gläubiger und
Schuldner des Nachlasses hier-
mit auf, sich baldigst bei mir
zu melden.

Bernstadt i. Schl.

581111613 Justtzrat.

Helft
dem roten Kreuz.
Zur Ziehung vom 29. 9. bis

2 10. sind verkäuflich Lose zu
3,30 Mark das Stück. « [2692

Der Kal. Lotterie-Einnehmer.

d
.

 

 

10000 Zit. gutes
gesundes Wiesenheu
—- gebunden und ungebunden —-
fiir SeptemsbertOktober 1915
zu kaufen ges.ucht Anlieferung
auch mit Fuhrwerk erwünscht.
Angebote mit Preisangabe für
1 Zentner frei Viehhof an

die Verwaltung des» städtischen
Schlacht: und Viehhofes
Breslau. Postatnt 17.
 

Neue und gebrauchte

Bettfedern
sind stets vorrätig bei

am. Fernbach No .
Inh. L. Lichtchf


